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Stadt Hitzacker (Elbe) 
 

Beschlussvorlage (öffentlich) (22/0251/2018) 

Datum: Dannenberg (Elbe), 22.06.2018 

Sachbearbeitung:  Herr Maatsch , FD Steuern und Abgaben 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung TOP 

Verwaltungsausschuss der Stadt Hitzacker (Elbe)  Vorberatung  

Rat der Stadt Hitzacker (Elbe)  Entscheidung  

 

 
1. Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Hitzacker (Elbe) 
 
Beschlussvorschlag: 
Die 1. Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Hitzacker (Elbe) wird/wird nicht 
beschlossen. 
 
 
 
Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 26.3.2018 hat der Hegering Hitzacker die Befreiung von der Hundesteuer für brauchbare 
Jagdhunde beantragt. 
 
Der Rat der Stadt Hitzacker (Elbe) hat am 28.05.2018 entgegen der Empfehlungen der Verwaltung und des 
Verwaltungsausschusses beschlossen, zum 01.01.2019 eine Befreiungsregelung für Jagdhunde in die 
Hundesteuersatzung aufzunehmen. 
 
Die rechtlichen Voraussetzungen für eine vollständige Steuerbefreiung für Jagdhunde liegen in sachlicher 
Hinsicht nicht vor. Mit der Haltung von Jagdhunden werden keine überwiegenden öffentlichen Belange 
wahrgenommen, die eine vollständige Steuerbefreiung rechtfertigen. Die Steuerbefreiung erweist sich in der 
Abwägung mit den übrigen Ermäßigungs- und Befreiungsregelungen als unverhältnismäßig und somit 
rechtswidrig. Die Verwaltung hält an ihrer Empfehlung fest, von einer Steuerbefreiung für Jagdhunde 
abzusehen und es bei der Ermäßigung zu belassen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung: 

 Keine bei unterbleibendem Satzungsbeschluss. Steuerausfall bei Einführung der 
Jagdhundebefreiung ca. 800 € jährlich. 
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